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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir befinden uns aktuell in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Die Inzidenzen steigen, 
die Auslastung der Intensivstationen kommt an ihre Grenzen und wir stehen auch in Ba-
den-Württemberg vor einem Kollaps der intensivmedizinischen Versorgung. Die Belastungen 
für das in diesen Stationen tätige pflegerische und ärztliche Personal ist enorm. 

Für uns alle – egal ob geimpft oder ungeimpft – muss nun eine zentrale Maßnahme im Vor-
dergrund stehen: Die Überprüfung unseres Verhaltens und die Reduzierung von Kontakten. 
Deshalb bitten wir Sie eindringlich: Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendige. 

Angesichts dieser Situation haben wir uns entschlossen, trotz fortgeschrittener Pla-
nungen, den diesjährigen Schliengener Weihnachtsmarkt abzusagen. Auch kann die 
Gemeindeweihnachtsfeier für Senioren in diesem Jahr wiederholt nicht stattfinden. Wir 
bedauern dies sehr, allerdings müssen wir alles dafür tun, um eine Verbreitung des Co-
rona-Virus einzudämmen. Die Gesundheit und der Schutz aller steht an erster Stelle. 

Bitte geben Sie weiterhin Acht auf die Älteren und Schwächeren in unserer Gesellschaft, ins-
besondere beim Umgang in der Familie und in der Nachbarschaft. Bitte denken Sie daran, 
dass Sie durch eine Impfung sich selbst vor einem schweren Verlauf schützen. 

In einem gewaltigen Kraftakt stemmen die etablierten Strukturen der Ärzteschaft mit nachhal-
tiger Unterstützung der Stadt- und Landkreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
die Erhöhung des Impftempos und zusätzlich wohnortnahe Impfangebote. Ältere Menschen 
und diejenigen, die frühzeitig geimpft wurden, benötigen nun zeitnah eine Booster-Impfung. 
Sprechen Sie mit Ihrer Hausärztin, Ihrem Hausarzt. Nutzen Sie die schon bestehenden Impfan-
gebote und die, die in den nächsten Tagen und Wochen eingerichtet werden. 

Die Impfung ist derzeit der zentrale Baustein der Pandemiebekämpfung. Denn obwohl wir 
zwischenzeitlich wissen, dass Geimpfte sich infizieren können, das Virus weitertragen und bei 
Vorerkrankungen auch schwer erkranken können, ist diese Wahrscheinlichkeit nach aktuell 
herrschender Meinung um ein Vielfaches geringer als bei Menschen ohne Impfschutz. Gleich-
zeitig heißt es aber auch für die Geimpften: wachsam und vernünftig bleiben. 

Als Gesellschaft ist es gerade in dieser kritischen Phase der Pandemie unsere gemeinsame 
Verantwortung, dass jeder und jede seinen Beitrag zur Bewältigung der Krise beiträgt. Nutzen 
wir die Impfangebote und ermutigen wir diejenigen, die bisher noch mit der Impfung abge-
wartet haben. Helfen wir uns gegenseitig, geben wir aufeinander Acht, bleiben wir vorsichtig 
und reduzieren wir unsere Kontakte. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und gesunde Advents- und Vorweihnachtszeit 

  
Ihr 

Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister 

Da sich die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg künftig noch stärker auf größere 
Ausbruchsgeschehen und den Schutz vulnerabler Gruppen (z.B. in Alten- und Pflege-
heimen) konzentrieren, bedeutet dies, dass ab sofort positiv auf das Coronavirus ge-
testete Personen nicht mehr routinemäßig von den Gesundheitsämtern kontaktiert 
werden. Nichtsdestotrotz gilt für sie die entsprechende Absonderungspflicht, die auch 
weiterhin von den Behörden kontrolliert wird. Die entsprechenden Hinweise, wie Sie 
sich bei einem positiven Selbsttest / einem positiven Schnelltest oder einem positiven 
PCR-Test verhalten müssen, sind auf den Seiten 2 bis 5 dieses Amtsblatts abgedruckt. 

Corona-Impfaktion  
der Kassenärztlichen 
Vereinigung  
Baden-Württemberg 
Wann:  Samstag, 27. November 2021, 

8:00 bis 12:00 Uhr 
Wo:  Arztpraxis Hoffmann-Hotz,  

Hebelweg 2, Bad Bellingen 
Wer:  Dr. Frank, Dr. Harris,  

Hoffmann-Hotz, Dr. Moser 
Was:  Corminaty von Biontech/Pfizer 
Wen:  alle Ungeimpften, Booster: alle 

Risikogruppen und über 60 Jahre 

Keine Anmeldung! 
Bitte unbedingt mitbringen: Ausweis, 
Impfpass, Krankenkassenkarte. 

Für Erst-Impfung bitte „Anamnesebogen 
und „mrna-Impfstoffaufklärung“ ausge-
füllt mitbringen (siehe www.rki) 

Geänderte 
Öffnungszeiten des 
Rathauses Schliengen

Sehr geehrte Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

aus aktuellem Anlass sind Besu-
che bei der Gemeindeverwaltung 
Schliengen ab Montag, 29. No-
vember 2021, nur noch nach vor-
heriger Terminabsprache möglich. 

Bitte beachten Sie, dass ein Impf-, 
Genesenen- bzw. ein Testnach-
weis (nicht älter als 24 Stunden) 
vorgelegt werden muss.

Die neue Corona-Verordnung und alle weiteren aktuell  
geltenden Regelungen sind auf unserer Homepage www.schliengen.de abrufbar.
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ICH HABE EINEN SELBSTTEST DURCHGEFÜHRT UND ER IST POSITIV  – 
WAS MUSS ICH JETZT TUN? 

Liebe Bürgerin, Lieber Bürger, 
Sie haben an sich einen sogenannten Selbsttest (ohne Beauf-
sichtigung geschulter Personen) auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 durchgeführt und Ihr Test ist positiv ausgefallen.  
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven 
Testergebnisses beachten müssen. 
 
1. Lassen Sie Ihr Testergebnis bestätigen! 
 •  Mitunter zeigen Selbsttests auch falsch positive Er-

gebnisse an. Bei Vorliegen eines positiven Ergebnis-
ses eines Selbsttests besteht daher nach der Coro-
na-Verordnung Absonderung die  Verpfl ichtung, dass 
Sie Ihr Ergebnis unverzüglich mittels eines zuverlässi-
geren PCRTests bestätigen lassen. Kommen Sie die-
ser Nachtestpfl icht nicht nach, kann dies mit einem 
Bußgeld geahndet werden. 

 •  Nach der aktuell geltenden Testverordnung des Bun-
des haben Sie Anspruch auf eine bestätigende Unter-
suchung. Diese Testung ist für Sie kostenfrei. 

 •  Wenden Sie sich an eine Teststelle, um Ihr positives 
Selbsttestergebnis durch einen PCR-Test bestätigen 
zu lassen. Die Kontaktdaten erfahren Sie über die 
Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg unter www.kvbawue.de/buerger/
notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte 
oder unter der Telefonnummer 116 117. Eine Auf-
listung teilnehmender Apotheken, die Testungen 
anbieten, fi nden Sie auf der Internetseite der Lan-
desapothekenkammer unter www.lakbw.de/service/
patient/antigen-schnelltests. Oftmals listen auch die 
Kommunen weitere Teststellen auf ihren Internetsei-
ten. 

 •  Weisen Sie die Teststelle bereits vorab auf Ihren posi-
tiven Selbsttest hin. 

 •  Zur Durchführung des PCR-Tests können Sie die frei-
willige häusliche Absonderung unterbrechen. Beach-
ten Sie dabei bitte entsprechende Schutzmaßnah-
men (Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP-2 Maske) und verzichten Sie nach Möglich-
keit auf öff entliche Verkehrsmittel. 

 
2. Begeben Sie sich in Absonderung! 
 •  Soweit möglich wird empfohlen, sich bis zum Vorlie-

gen des bestätigenden PCR- Testergebnisses freiwil-

lig in häusliche Absonderung zu begeben und Kon-
takte größtmöglich zu vermeiden.  

 •  Eine Pfl icht zur Absonderung besteht erst ab dem-
jenigen Zeitpunkt, an dem ein positives PCR-Tes-
tergebnis vorliegt. Hinsichtlich eines etwaigen An-
spruchs auf Entschädigung nach § 56 IfSG beachten 
Sie bitte die Informationen unter   Antworten auf 
häufi ge Fragen zu Entschädigungen nach § 56 Abs. 
1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Verdienstausfall we-
gen Absonderung  

 •  Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen 
Personen in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regel-
mäßig alle Zimmer der Wohnung. Vermeiden Sie di-
rekten Kontakt zu weiteren Personen in Ihrem Haus-
halt. 

 •  Informieren Sie sich vor Betreten von Einrichtungen 
wie z.B. Pfl egeheimen, Krankenhäuser oder Schulen 
über die dort geltenden Vorschriften.  

 •  Treten bei Ihnen Symptome auf, nehmen Sie telefo-
nisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder dem hausärzt-
lichen Notdienst auf! 

 
3. Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 
 •  Teilen Sie allen Ihren Haushaltsangehörigen gegebe-

nenfalls vorsorglich mit, dass ein positives Selbsttes-
tergebnis bei Ihnen vorliegt und Sie sich mittels PCR-
Test nachtesten lassen.  

 •  Aus Ihrem positiven Selbsttest ergeben sich noch kei-
ne Absonderungsverpfl ichtungen für Ihre Haushalts-
angehörigen.  

 •  Eine Pfl icht zur Absonderung besteht für Ihre Haus-
haltsangehörigen erst ab dem Zeitpunkt, an dem für 
Sie ein positives PCR-Testergebnis oder ein positives 
Ergebnis eines in einer Teststelle durchgeführten An-
tigen-Schnelltests vorliegt. 

 
4. Weitere Informationen 
Antworten auf weitere Fragen rund um Testungen und bei 
positivem PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 fi nden 
Sie unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.
de/de/gesundheit-
pfl ege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/infor-
mationen-zu-coronavirus/testen/ 
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MEIN SCHNELLTEST IST POSITIV – WAS MUSS ICH JETZT TUN? 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, 
Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
mittels Antigen-Schnelltest unterzogen und Ihr Test ist positiv 
ausgefallen. Hierunter fallen Antigentests, die von geschulten 
Dritten durchgeführt oder von geeigneten Personen überwacht 
wurden. Alleine durchgeführte und nicht durch Dritte über-
wachte Selbsttests fallen nicht darunter.  
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven Tes-
tergebnisses beachten müssen. 
 
1.  Begeben Sie sich in Absonderung (Isolation)! 
 •  Wenn Sie ein positives Antigen-Schnelltestergebnis er-

halten haben, begeben Sie sich unverzüglich und ohne 
Umwege in Ihre Wohnung/Ihr Haus! Dies gilt auch für 
geimpfte und genesene Personen. 

 •  Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in me-
dizinischen oder sonstigen Notfällen. Wenn Sie einen 
Garten oder einen Balkon haben, können Sie sich dort 
alleine aufhalten. 

 •  Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Perso-
nen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn möglich, in ei-
nem eigenen Zimmer – auch bei den Mahlzeiten. Tragen 
Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen 
in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle 
Zimmer der Wohnung. Sie und Ihre Haushaltsmitglieder 
(außer diese sind geimpft oder genesen) dürfen kei-
nen Besuch empfangen. Auch geimpfte oder genesene 
Haushaltsmitglieder sollten jedoch nach Möglichkeit in 
dieser Zeit keinen Besuch im selben Haushalt empfan-
gen. 

 •  Ihre Absonderung endet in der Regel 14 Tage nach dem 
Testergebnis oder dem Beginn von Symptomen.  

 •  Die Absonderung endet bereits vorzeitig, wenn ein 
nachträglich durchgeführter PCR-Test negativ ist mit 
dem Vorliegen des negativen Ergebnisses. Es erfolgt kei-
ne gesonderte Mitteilung durch das Gesundheitsamt. 
Das negative Testergebnis muss nur vorgelegt werden, 
wenn die zuständige Behörde dies explizit verlangt. Die 
Kosten für die PCR-Nachtestung sind von der Testver-
ordnung des Bundes abgedeckt und somit für Sie kos-
tenfrei. 

 •  Wenn Sie Symptome bekommen oder sich diese ver-
schlimmern, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt oder dem hausärztlichen Notdienst auf! 

 
2.  Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 
 •  Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen schnellstmög-

lich mit, dass Sie positiv getestet wurden. 
 •  Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls so-

fort nach Kenntnis über Ihr positives Ergebnis in Ab-
sonderung (Quarantäne) begeben, außer diese waren 
innerhalb der letzten sechs Monate nachweislich an 
COVID-19 erkrankt oder sind vollständig geimpft und 
haben keine gegenteilige Anordnung der zuständigen 
Behörde erhalten.  

 •  Auch Ihre absonderungspfl ichtigen Haushaltsangehöri-
gen dürfen die Wohnung oder das Haus nur in medizini-
schen oder sonstigen Notfällen verlassen. Ein Aufenthalt 

auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten sind 
möglich.  

 •  Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet 
in der Regel 10 Tage nach Ihrem Testergebnis oder dem 
Auftreten der ersten Symptome bei Ihnen (je nachdem 
was zuerst auftrat), sofern Ihre Haushaltsangehörigen 
nicht selbst Symptome entwickeln und/oder positiv 
getestet werden. Zudem bestehen folgende Möglich-
keiten zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne der 
Haushaltsmitglieder, sofern diese keine Symptome zei-
gen: 

  1.  ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen PCR-Testergebnisses bei Pro-
benentnahme frühestens an diesem Tag, 

  2.  ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem 
Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 
bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag bei 
Personen, die regelmäßig im Rahmen einer seriellen 
Teststrategie in der Schule bzw. Kindertageseinrich-
tung getestet werden oder 

  3.  ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen Schnelltestergebnisses bei 
Probenentnahme frühestens an diesem Tag. 

 •  Das negative Testergebnis (zur vorzeitigen Beendigung 
der Absonderung der Haushaltsmitglieder) muss bis 
zum Ablauf der ursprünglichen Absonderungsdauer 
mitgeführt und nur auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde vorgelegt werden. 

 •  Aus Ihrem positiven Antigen-Schnelltestergebnis erge-
ben sich zunächst keine weiteren Absonderungsver-
pfl ichtungen für andere Personen außer Ihren Haus-
haltsangehörigen. Sie können Ihr Umfeld und weitere 
Kontaktpersonen über ihr positives Testergebnis unter-
richten. Ihre Kontaktpersonen müssen sich jedoch nicht 
beim Gesundheitsamt melden. 

 
3.  Lassen Sie Ihr Testergebnis bestätigen! 
 •  Selten zeigen Antigen-Schnelltests auch falsch positive 

Ergebnisse an. Ihr positives Ergebnis sollte deshalb mit-
tels eines zuverlässigeren PCR-Tests bestätigt werden.  

 •  Wenn Sie den Schnelltest in der Schule, beim Arbeitge-
ber oder im Rahmen des Zugangs zu einem Dienstleis-
ter (z.B. Friseur) selbst durchgeführt haben und dabei 
von einer geeigneten Person überwacht wurden, be-
steht eine Pfl icht zu einer nachfolgenden PCR-Testung. 

 •  Wenden Sie sich an eine Teststelle, um Ihr Anti-
gen-Schnelltestergebnis durch einen PCR-Test bestäti-
gen zu lassen. Der PCR-Test ist in diesem Fall kostenfrei. 
Die Kontaktdaten erfahren Sie über die Internetseite 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
unter https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
corona-anlaufstellen/corona-karte/ oder unter der Te-
lefonnummer 116 117. Oftmals listen auch die Kommu-
nen weitere Teststellen auf ihren Internetseiten. 

 •  Zur Durchführung des PCR-Tests dürfen Sie die häusli-
che Absonderung unterbrechen. Schutzmaßnahmen 
(Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2 
Maske) sind dabei unbedingt zu beachten und nach 
Möglichkeit auf öff entliche Verkehrsmittel zu verzichten. 
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 •  Wenn Sie sich zusätzlich einer bestätigenden PCR-Tes-
tung unterzogen haben und das Ergebnis dieses PCR-
Tests negativ ist, dann endet Ihre Absonderung und die 
Absonderung Ihrer Haushaltsangehörigen sofort mit 
Erhalt des Testergebnisses! 

4.  Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 
 •  Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Per-

sonen, Haushaltsangehörigen und weiteren Kontakt-
personen außerhalb von Ausbrüchen und Settings mit 
vulnerablen Gruppen künftig nicht mehr routinemäßig 
Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, dass 
Sie sich selbst an das Gesundheitsamt wenden. 

 •  Bei off enen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung 
oder die Absonderung Ihrer Haushaltsangehörigen nut-

zen Sie bitte entsprechende Telefon-Hotlines oder Infor-
mationsangebote, beispielsweise: 

  o  FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in 
Baden-Württemberg: 

    https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-undantwor-
ten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

  o  Informationen der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung:  

    https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fra-
gen-und-antworten/quarantaene-undisolierung/ 

 •  Sofern Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung 
benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Orts-
polizeibehörde. 

MEIN PCR-TEST IST POSITIV – WAS MUSS ICH JETZT TUN? 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, 
Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
mittels PCR-Test (auch PoC-PCRTests fallen hierunter) unterzo-
gen und Ihr Test ist positiv ausgefallen.  
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven 
PCR-Testergebnisses beachten müssen. 
 
1.  Begeben Sie sich in Absonderung (Isolation)! 
 •   Wenn Sie ein positives PCR-Testergebnis erhalten ha-

ben, begeben Sie sich unverzüglich und ohne Umwege 
in Ihre Wohnung/Ihr Haus! Dies gilt auch für geimpfte 
und genesene Personen. (Auch wenn Sie sich aufgrund 
von Symptomen soeben einem PCR-Test unterzogen 
haben und noch auf das Ergebnis warten, müssen Sie 
sich mindestens bis zum Erhalt des Testergebnisses in 
Absonderung begeben.) 

 •  Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in me-
dizinischen oder sonstigen Notfällen. Wenn Sie einen 
Garten oder einen Balkon haben, können Sie sich dort 
alleine aufhalten. 

 •  Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Perso-
nen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn möglich, in ei-
nem eigenen Zimmer – auch bei den Mahlzeiten. Tragen 
Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen 
in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle 
Zimmer der Wohnung. Sie und Ihre Haushaltsmitglieder 
(außer diese sind geimpft oder genesen) dürfen kei-
nen Besuch empfangen. Auch geimpfte oder genesene 
Haushaltsmitglieder sollten jedoch nach Möglichkeit in 
dieser Zeit keinen Besuch im selben Haushalt empfan-
gen. 

 •  Ihre Absonderung endet in der Regel 14 Tage nach dem 
Testergebnis oder dem Beginn von  Symptomen. Sofern 
Sie vollständig geimpft sind, besteht die Möglichkeit 
sich mittels eines positiven PCR-Testergebnisses freizu-
testen. Die Probeentnahme kann frühestens an Tag 5 er-

folgen. Die Kosten für diesen Test werden derzeit nicht 
übernommen. Ihre Absonderung endet dann mit Vor-
liegen des negativen Testergebnisses ohne Mitteilung 
durch das Gesundheitsamt. Das negative Testergebnis 
muss nur vorgelegt werden, wenn die zuständige Be-
hörde dies explizit verlangt.  

 •  Wenn Sie Symptome bekommen oder sich diese ver-
schlimmern, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt oder dem hausärztlichen Notdienst (116117) 
auf! 

 
2.  Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 
 •  Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen schnellstmög-

lich mit, dass Sie positiv getestet wurden. 
 •  Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls so-

fort nach Kenntnis über Ihr positives Ergebnis in  Ab-
sonderung (Quarantäne) begeben, außer diese waren 
innerhalb der letzten sechs Monate nachweislich an 
COVID-19 erkrankt oder sind vollständig geimpft und 
haben keine gegenteilige Anordnung der zuständigen 
Behörde erhalten.  

 •  Auch Ihre absonderungspfl ichtigen Haushaltsangehöri-
gen dürfen die Wohnung oder das Haus nur in medizini-
schen oder sonstigen Notfällen verlassen. Ein Aufenthalt 
auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten sind 
möglich.  

 •  Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet 
in der Regel 10 Tage nach Ihrem Testergebnis oder dem 
Auftreten der ersten Symptome bei Ihnen (je nachdem 
was zuerst auftrat), sofern Ihre Haushaltsangehörigen 
nicht selbst Symptome entwickeln und/oder positiv 
getestet werden. Zudem bestehen folgende Möglich-
keiten zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne der 
Haushaltsmitglieder, sofern diese keine Symptome zei-
gen: 
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Impfstützpunkt für 
den Landkreis Lörrach 
ab dem 27. November 
Startschuss für die neue Impfkampagne des 
Landkreises Lörrach: Ab dem 27. November 
2021 werden jeden Tag zunächst zwei Mobi-
le Impfteams (MIT) in zwei Schichten ganz-
tägig impfen. Die Aufstockung um ein drit-
tes Impfteam ist in Vorbereitung. Der neue 
Impfstützpunkt ist organisatorisch an das 
Klinikum Freiburg angegliedert, wird aber 
direkt im Landkreis Lörrach stationiert sein 
und von hier koordiniert. 
Derzeit laufen die Planungen für Impfungen 
vor Ort, die nach einem festen Fahrplan im ge-
samten Landkreis mit Terminvergabe stattfi n-
den werden. Ab 24. November 2021 werden 
die ersten Termine unter www.loerrach-land-
kreis.de/corona/impfen buchbar sein. 
Darüber hinaus wird es Impfaktionen in Ge-
meinschaftseinrichtungen wie Alten- und 
Pfl egeheimen, Obdachlosenheimen, Schu-
len oder Gemeinschaftsunterkünften geben 
sowie größere Impfaktionen an den Wo-
chenenden, wenn möglich mit Unterstüt-
zung des MIT Freiburg, das bereits aktuell 
einzelne Aktionen im Landkreis durchführt. 
Nach aktuellem Planungsstand sollen 
montags bis freitags am Vormittag in Ge-
meinschaftseinrichtungen geimpft werden 
und anschließend ab dem Nachmittag von 
13 Uhr bis maximal 20:45 Uhr in den Ge-
meinden vor Ort mit Termin. Samstags und 
sonntags werden weitere, ggf. größere Imp-
faktionen stattfi nden. Mit den derzeit zwei 
Impfteams, die der Landkreis zur Verfügung 
hat, sind derzeit maximal 60 Impfungen pro 
Stunde möglich. Der Einsatz der MITs läuft 
bislang offi  ziell bis Ende des Jahres, eine Ver-
längerung mindestens bis ins Frühjahr 2022 
wird jedoch vom Landkreis angestrebt. 

  1.  ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen PCR-Testergebnisses bei Pro-
benentnahme frühestens an diesem Tag, 

  2.  ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem 
Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 
bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag bei 
Personen, die regelmäßig im Rahmen einer seriellen 
Teststrategie in der Schule bzw. Kindertageseinrich-
tung getestet werden oder 

  3.  ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vor-
liegen eines negativen Schnelltestergebnisses bei 
Probenentnahme frühestens an diesem Tag. 

 •  Das negative Testergebnis muss bis zum Ablauf der ur-
sprünglichen Absonderungsdauer mitgeführt und nur auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden. 

 •  Aus Ihrem positiven PCR-Testergebnis ergeben sich zu-
nächst keine weiteren Absonderungsverpfl ichtungen 
für andere Personen außer Ihren Haushaltsangehörigen. 
Sie können Ihr Umfeld und weitere Kontaktpersonen 
über ihr positives Testergebnis unterrichten. Ihre Kon-
taktpersonen müssen sich jedoch nicht beim Gesund-
heitsamt melden. 

3.  Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 
 •  Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Per-

sonen, Haushaltsangehörigen und weiteren Kontakt-
personen außerhalb von Ausbrüchen und Settings mit 
vulnerablen Gruppen künftig nicht mehr routinemäßig 
Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, dass 
Sie sich selbst an das Gesundheitsamt wenden. 

 •  Bei off enen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung 
oder die Absonderung Ihrer  Haushaltsangehörigen nut-
zen Sie bitte entsprechende Telefon-Hotlines oder Infor-
mationsangebote, beispielsweise: 

  o  FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in 
Baden-Württemberg: 

    https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-undantwor-
ten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

  o  Informationen der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung: 

    https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fra-
gen-und-antworten/quarantaene-undisolierung/  

 •  Sollten Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung 
benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Orts-
polizeibehörde. 

AKTUELLES • WISSENSWERTES • INFOS AUS DER GEMEINDE! 

Lust als pädagogische Fachkraft zu arbeiten?

Oder willst Du es werden?

Dann schau rein: www.schliengen.de

Dank an die Anwohner der Mauchener Gasse 
In den letzten Tagen waren vermehrt Reparaturen an der öff entlichen Wasserversor-
gung notwendig, teilweise musste das Wasser für verschiedene Anwesen kurzfristig 
abgestellt werden. Die Gemeinde und Wassermeister Thomas Domagala danken allen 
Anwohnern für das Verständnis und das Entgegenkommen. 
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Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Hohlebach-Kandertal informiert 
über das Ergebnis der Trinkwasseruntersuchung: 
Aktuelle Wasserhärte (Messung vom 16.11.2021, HB Erlenboden): 
Gesamthärte 10 ˚dH
  
Die Wasserhärte gilt für die gesamte Gemeinde inkl. der Ortsteile. 
  
INFO ZUR WASSERHÄRTE 
Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reinigungsmittelge-
setz in folgende Bereiche unterteilt: 
  

Härtebereich ˚dH mmol/l
weich I 0 bis 8,4 ˚dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
mittel II 8,4 bis 14 ˚dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
hart III 14 bis 28 ˚dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

BITTE BEACHTEN ! 
Bitte stellen Sie Gelbe Säcke und Mülleimer frühestens am Vorabend zur Abho-
lung bereit  
Nach Paragraph 8 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Lörrach dürfen Abfall-
behälter sowie gelbe Säcke frühestens am Vorabend  des Abfuhrtages bereitgestellt 
werden.  Gelbe Säcke, die Tage vor der Abfuhr abgelegt werden oder Mülleimer, die 
tagelang am Straßenrand stehen, führen nicht nur zu Geruchsbelästigungen – sie be-
einträchtigen das Erscheinungsbild des Ortes auch erheblich. 
Bitte beachten Sie, dass die Müllgefäße und Gelben Säcke nicht an Sammelplätzen, 
sondern vor dem eigenen Haus/Wohnung zu deponieren 
sind, sofern die Müllabfuhr diese Stelle anfahren kann. 
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die Vorschriften 
der Abfallwirtschaftsatzung zu beachten 
Ordnungsamt  
Gemeinde Schliengen 

Weihnachtsamtsblatt an 
auswärtige Schliengener
Auch in diesem Jahr möchten wir wie-
der Weihnachtsgrüße verbunden mit 
der Weihnachtsausgabe unseres Mittei-
lungsblattes an ehemalige Schlienge-
ner Bürgerinnen und Bürger versenden. 
  
Haben sich die Anschriften Ihrer aus-
wärtigen Verwandten geändert? 
Kennen Sie ehemalige Schliengener 
Bürgerinnen und Bürger, die wir künftig 
berücksichtigen sollten? 

Dann bitten wir um Mitteilung bis zum 
10.12.2021 bei Frau Böhler-Fricker, 
Zimmer 9, Tel. 3109-21 oder gerne per 
E-Mail an: gemeinde@schliengen.de. 

Für syrische 
und kamerunische 
Familie suchen wir 
-  ein Bett
-  ein Schreibtischstuhl auf Rollen
-  Teppich und Vorhänge
-  ein Mikrowellenherd

Besten Dank für Angebote, bitte an 
„HelferInnenkreis für Flüchtlinge“, Kon-
takt: Michaela Fohmann, Tel. 8273093, 
oder via WhatsApp, gerne mit Foto, Tel. 
015786183245 

NOTRUF
Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 1929 2300
 

APOTHEKE
Bereitschaftsdienst der Apotheken unter:
www.aponet.de oder www.apotheken.de 
Tel. 0800 00 22 8 33 (kostenlos aus dem Festnetz)

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Krankentransport  0761 19222
DRK-Servicezentrale  07631/1805-0
 (rund um die Uhr besetzt)
HausNotruf und Mobilruf, Fahrdienst, Tagespflege,
Senioren- und Bewegungsprogramme

Pflegestützpunkt  
(ehemals i-punkt Fritz-Berger-Stiftung) 
neutrale, kostenfreie Beratung rund um die Themen Alter 
und Pflege, Ansprüche und Möglichkeiten. In den geraden 
Wochen freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr in Schliengen im 
Bürger- und Gästehaus, Nidauer Platz 1. Eine vorherige 
Terminvereinbarung ist zwingend notwendig! Tel. 07621 
410-5033 oder info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de.

EUTB® - Beratungsstelle für Menschen mit  
Behinderung der Fritz-Berger-Stiftung: 
unabhängige und kostenfreie Beratung zu allen Fragen, 
die mit den Themen eigene Behinderung oder Behinde-
rung von Angehörigen zu tun haben. 
Beratungen sind telefonisch, per Email, per Video-Chat 
und persönlich in der Beratungsstelle in Lörrach (Chester-
platz 9) möglich. Terminvereinbarung unter: 
Tel. 07621 4105036 oder 07621 4105037, 
Email: eutb@fritz-berger-stiftung.de

Kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland
Papierweg 18, 79400 Kandern, 07626 91412-0
Wenn Sie pflegerische Hilfe, Beratung oder Ausführungen 
ärztlicher Verordnungen benötigen, erreichen Sie uns täg-
lich von 8:00 – 13:00 Uhr (ansonsten AB).

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler
Sie brauchen Hilfe bei der Pflege, bei ärztlichen Verord-
nungen oder Beratung? Infos von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
unter Tel. 07635 3136202 (ansonsten Anrufbeantworter). 

Hospizgruppe Kandern 07626 914120

Caritas
Betreuungsgruppen
für demente Menschen 07621 927521
Häusl. Betreuungsdienst  
für demente Menschen 07621 927520

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 0761 36122
www.bsvsb.org

BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Präventionshinweise des Polizeipräsi-
diums Freiburg aufgrund aktueller Be-
trugsstraftaten: 

Enkeltrick: Betrüger nutzen 
WhatsAPP 
Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugs-
form, die vor allem ältere Mitmenschen 
triff t. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, 
um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söh-
nen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu 
bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich 
schützen kann. 

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist 
meine neue Nummer.“: So oder so ähnlich 
beginnen die WhatsApp-Nachrichten, ver-
sandt von einer unbekannten Nummer. 
Der Gedanke an die eigene Tochter oder den 
Sohn lässt viele der unbekannten Nummer 
antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick 
am Telefon beginnen die Betrüger ihre Ma-
sche mit einer namenlosen Anfrage. Dann 
spinnen sie ihre Geschichte fort. 

Die Kriminellen bitten im Namen einer Toch-
ter, eines Sohnes oder eines anderen Famili-
enmitglieds die neue Nummer zu speichern 
- und um Geld. Bei der aktuellen Masche per 
WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen 
Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie 
bitten, einen Geldbetrag für sie zu über-
weisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. 

Immer mehr Fälle des sogenannten „En-
keltrick 2.0“ werden bekannt. Wie so oft 
überweisen die Opfer das geforderte Geld 
im Glauben daran, mit dem eigenen Kind 
oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei 

rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von 
unbekannten Nummer besonders misstrau-
isch zu sein. 

So schützen Sie sich vor Betrug per 
WhatsApp:
• Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen 

unter einer unbekannten Nummer kon-
taktiert werden, speichern Sie die Num-
mer nicht automatisch ab. 

• Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Per-
son unter der alten Nummer nach.

• Geldüberweisungen über Whatsapp 
und andere Messenger sollten immer 
misstrauisch machen und überprüft wer-
den. 

• Achten Sie auf die Sicherheitseinstel-
lungen Ihres verwendeten Nachrichten-
dienstes

 
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie 
sich beraten lassen, so melden Sie sich ger-
ne über freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de. 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
  

Riester-Zulage für 2019 noch 
bis Ende des Jahres sichern
Wer die staatliche Riester-Zulage für 2019 
noch erhalten will, muss diese spätestens 
bis Ende 2021 über den Anbieter seines 

Riester-Vertrages beantragen. Den dafür 
erforderlichen Zulagenantrag erhält man 
beim Vertragsanbieter. Wer die Zulage nicht 
jedes Jahr gesondert beantragen will, kann 
dort auch einen Dauerzulagenantrag stel-
len. Der Antrag auf Zahlung der Zulage wird 
dann automatisch von Jahr zu Jahr direkt 
durch den Anbieter gestellt. Die Angaben 
im Dauerzulagenantrag sollten allerdings 
regelmäßig überprüft werden. Ändern sich 
die persönlichen Lebensverhältnisse, wie 
zum Beispiel bei einer Heirat, der Geburt ei-
nes Kindes oder auch dem Kindergeldweg-
fall, müssen die Angaben im Antrag und 
gegebenenfalls auch die Eigenbeiträge zur 
Riester-Rente angepasst werden.
Die volle staatliche Riester-Grundzulage für 
das Jahr 2019 beträgt 175 Euro pro Jahr. 
Zusätzlich wird eine Kinderzulage von bis 
zu 300 Euro jährlich je Kind gezahlt. Einen 
sogenannten »Berufseinsteigerbonus« von 
zusätzlich einmalig 200 Euro erhalten alle 
Personen, die zu Beginn des ersten Beitrags-
jahres das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. Der Bonus wird gezahlt, damit 
bereits junge Menschen frühzeitig mit der 
Altersvorsorge beginnen.
Mehr Informationen nicht nur zur gesetzli-
chen Rente, sondern auch zur privaten und 
betrieblichen Altersvorsorge erhalten Inter-
essierte in den Servicezentren für Altersvor-
sorge der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg. An 19 Standorten lan-
desweit gibt es dort produkt- und anbieter-
neutrale individuelle Intensivgespräche zur 
Altersvorsorge.
Adressen der Servicezentren für Altersvor-
sorge www.prosa-bw.de

Marktumfrage für Land-
schaftspfl egemaßnahmen im 

Regierungsbezirk Freiburg 
Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 
56 - Naturschutz und Landschaftspfl ege - 
sucht für Landschaftspfl egemaßnahmen im 
gesamten Regierungsbezirk Freiburg für die 
kommenden Jahre mögliche Auftragneh-
mer mit praktischen Erfahrungen, speziellen 
Geräten und/oder Weidetieren. Die Pfl ege-
fl ächen besitzen z.T. schwierige Gelände-ge-
gebenheiten (Steillage, Unebenheiten, 
feuchte bis sehr nasse Bodenverhältnisse, 
kleinparzelliert). 
Die Maßnahmen umfassen:
1. Mahd von Extensivgrünland sowohl mit 

speziellem Gerät (z. B. Zwillingsberei-
fung/ Mähraupe) als auch in Handarbeit 
inkl. Abräumen und idealerweise Ver-
wertung im eigenen Betrieb; bevorzugt 
werden insektenschonende Techniken 

wie z.B. Messerbalken
2. Mahd von Böschungen inkl. Abräu-

men und idealerweise Verwertung des 
Schnittguts

3. Gehölzpfl egearbeiten und Rodungen 
inkl. Bergung und ordnungsgemäße 
Verwertung des Schnittguts; Stockfrä-
se-Arbeiten; Kopfbaum-Pfl ege, Nach-
pfl ege von Stockausschlägen

4. Bekämpfung von Neophyten oder Gift-
pfl anzen (Lupine, Riesenbärenklau, 
Herbstzeitlose, u.a.) durch unterschied-
liche Techniken (Ausstechen, Heißwas-
serdampf, Schutzkleidung, usw.)

5. Beweidung mit Ziegen / Schafen / Rin-
dern / Wasserbüff eln oder andere Wei-
detiere (Umtriebsweide nach Weideplan 
in zeitlich begrenzten Weidegängen, 
Auszäunung sensibler Bereiche, gerne 
auch Hobbytierhalter)

6. Pfl egearbeiten an Gräben, Gewässern 
und Gewässerufern, z.T. mit Spezialge-
rät (Mähkorb)

7. Erdarbeiten u.a. auf Kleinstfl ächen: An-
lage von Mulden, Grabenabfl achungen, 
Geländemodellierungen

8. Neuanlage von artenreichem Grünland 

oder Aufwertung artenarmer Wiesenbe-
stände durch Mähgutübertragung oder 
Streifen-Ansaat

9. Mulchen z. B. von Brombeere, Adlerfarn 
und Gehölzsukzession, z.T. mit Abräu-
men des Mulchguts

10. Unterstützung bei Artenschutzmaßnah-
men: z.B. Auf-/ Abbau und Ausmähen 
von Gelegeschutzzäunen

 
(Nebenerwerbs-)Landwirte, (Hobby-)Tier-
halter, Maschinenringe und Unternehmen 
u. a., die über entsprechende Geräte, Tiere 
oder Ausstattungen verfügen und Kennt-
nisse über die Umsetzung einzelner oder 
aller aufgeführten Maßnahmen nachweisen 
können, sind aufgerufen, sich beim Regie-
rungspräsidium Freiburg, Abt. 5 Verfah-
rensmanagement, Bissierstr. 7, 79114 
Freiburg, abt5.verfahrensmanagement@
rpf.bwl.de, bis zum 23. Dezember 2021 zu 
melden, um die Bewerbungsunterlagen an-
zufordern, oder diese hier herunterzuladen 
https://cloud.landbw.de/index.php/s/YTiM-
5GxgBqtcAXc. 
Ihre konkreten Rückmeldungen erwarten 
wir bis zum 31. Januar 2022. 

ALLGEMEINES

LANDWIRTSCHAFT
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25. November: Internationaler 
Tag „Nein zu Gewalt an Frau-
en* und Mädchen*“ 
Die Fachberatungsstelle „FreiJa“, die seit 15 
Jahren Betroff enen von Menschenhandel 

hilft, hat dieses Jahr eine Außenstelle in Lör-
rach eröff net.

In den letzten 15 Jahren ist es gelungen, die 
Fachberatungsstelle an den zwei Standor-
ten Freiburg (Diakonisches Werk Freiburg) 
und Kehl (Diakonisches Werk im Ev. Kir-
chenbezirk Ortenau) fest zu verankern. Seit 
Januar 2021 konnte die Fachberatungsstel-
le „FreiJa“ Freiburg durch Mittel vom Land 
Baden-Württemberg das Projekt „Mobiles 
Team“ etablieren. Dadurch wurde es mög-

lich, eine Außenstelle in Lörrach zu eröff nen. 
So können nun auch Betroff ene von Men-
schenhandel im Dreiländereck Hilfe erhal-
ten. Die Einzelfallberatungen fi nden in den 
Räumlichkeiten des Diakonischen Werks in 
Lörrach statt. 

Weitere Infos: Diakonisches Werk im Land-
kreis Lörrach, Haagener Str. 27, 79539 Lör-
rach, Mobil: +49 170 8541819, E-Mail: freija@
diakonie-freiburg.de

www.diakonie-freiburg.de 

Katholische 
Seelsorgeeinheit Schliengen
Freiburger Str. 4, Schliengen, Tel. 07635 824 47 80 
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag 10.00 – 12.00 Uhr,  
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr

Unsere Gottesdienste: 
26. November Freitag, Hl. Konrad, Bischof von Konstanz 
 Zweiter Patron der Erzdiözese (975) 
Schliengen 18:30 Uhr Hl. Messe 
  Für die Armen Seelen, 
  für Ann und Gustav Schürmeier 

27. November Samstag, Mariengedächtnis am Samstag 
Liel 18:00 Uhr Rosenkranz 
 18:30 Uhr Hl. Messe (Pfarrer Wehrle) 
Schliengen 18:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier zum ersten Ad-

vent (Jonas Büchin) 

28. November Erster Adventssonntag 
Bad Bellingen 10:30 Uhr Hl. Messe (Pater Norbert) 
Bamlach 18:30 Uhr Rosenkranz 

30. November Dienstag, Heiliger Apostel Andreas 
Bad Bellingen 17:45 Uhr Rosenkranz 
 18:30 Uhr Hl. Messe 
   Für Kurt Lippe, für die armen Seelen 
 19:15 Uhr  Eucharistische Anbetung mit  

Beichtgelegenheit 

02. Dezember Donnerstag der ersten Adventswoche 
Liel 18:00 Uhr Rosenkranz 
 18:30 Uhr Hl. Messe 
Bamlach 18:30 Uhr Andacht für geistliche Berufe 

Egliefi guren: Vom 01-08 Dezember 2021 wir der Heilige Nikolaus 
mit Eglifi guren in der Kirche in Schliengen dargestellt. 
Erklärungen hierzu und Malunterlagen liegen aus. 

Ev. Kirchengemeinde Schliengen
Ev. Pfarramt, Oberdorfstrasse 2, 74242 Auggen, 
Tel. 07631 25 89
Bürozeiten: Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Wochenspruch 
Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer. (Sach 9,9) 
  
Sonntag, den 28.11.2021 1. Advent 
09.00 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent in der Prälat-He-

bel-Kirche in Schliengen (Pfr. Dr. Schulze-Wege-
ner) 

10.15 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent in der Kreuzkirche in 
Auggen mit Vorstellung der Konfi rmanden (Pfr. 
Dr. Schulze-Wegener) 

  
Wir bitten Sie, um das Tragen einer medizinischen Maske und um 
Einhaltung der 2G Regelung. 
  
Ihr Pfarrer Schulze-Wegener 
 
 

Ev. Kirchengemeinde 
Eggenertal-Feldberg
Unsere Homepage: www.kirchehochdrei.de 

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe BesucherInnen unserer 
Gottesdienste, 

Zu unserem nächsten Gottesdienst am 1. Advent laden wir herzlich 
ein: 

Sonntag, den 28. November um 10 Uhr in Obereggenen in der 
Kirche. 

KURZ & AKTUELL

WIR GRATULIEREN

Frau Elise Kindlieb, Schliengen, 
zum 90. Geburtstag am 01. Dezember 2021, 

  
Herrn Albert Witzig, Schliengen, 

zum 75. Geburtstag am 02. Dezember 2021, 
  

Frau Lieselotte Wangler, Obereggenen, 
zum 90. Geburtstag am 03. Dezember 2021 

  

und 
  

Frau Elfriede Weber, Mauchen, 
zum 85. Geburtstag am 03. Dezember 2021. 

  
Die Gemeinde gratuliert auch allen Jubilaren, 

die namentlich nicht genannt werden möchten, 
recht herzlich und wünscht Ihnen alles Gute, vor 

allem aber Gesundheit. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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Die Mitwirkung des Liedermachers Uwe X. im Gottesdienst zum 2. 
Advent fällt coronabedingt leider aus; der Gottesdienst fi ndet natür-
lich trotzdem statt. 

Herzlich Willkommen. 

Bitte beachten Sie, dass wir lt. aktueller Coronaverordnung der 
Landeskirche bei den Gottesdiensten wieder größeren Abstand 

(2m) einhalten müssen. Es gilt für die gesamte Dauer des Got-
tesdienstes die Maskenpfl icht. Bei Bedarf wird der Gottesdienst 
auch nach draußen übertragen.  

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch auf unserer Homepage 
www.kirchehochdrei.de 

Pfarrer Ralf Otterbach (07635 – 409) 

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten: 
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Sumi-e: Bambus 
Einführung in die Japanische Maltechnik der 
Naturdarstellung. 
30.11., 18.00 – 19.30 Uhr, 3x 
  
vhs.wissen live: 
Klimawandel und Klimapolitik 
02.12., 19.30 – 21.00 Uhr, online 
  
Online: Digitalisierung im Gesundheits-
wesen - Wo wir stehen und was uns die 
Zukunft bringt 
7.12., 16.00 – 17.30 Uhr 
  
Online: Unser Müll - Ersticken wir darin?  
Nutzen wir ihn als Ressource? Wie weit sind 
wir auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft? 
8.12., 19.00 – 20.30 Uhr 

MS Excel II – Aufbau 
Aufbauend auf dem Excel-Grundlagen-Kurs 
werden, auf Wunsch vieler Teilnehmer*in-
nen, in diesem Aufbau-Kurs weiterführende 
Befehle des Excel-Programms vermittelt. An-
hand einfacher Tabellen werden diese wei-
terführenden Befehle erklärt und trainiert. 
Schaff en Sie sich ein gutes Fundament, auf 
dem Sie später aufbauen können und er-
leichtern Sie sich für die Zukunft die Arbeit 
am PC. Bei den Kursinhalten werden die Wün-
sche der Teilnehmenden berücksichtigt. 
9.12., 18.00 – 21.00 Uhr, 2 x 
  
Seifen aus natürlichen Zutaten selbst her-
stellen 
11.12., 9.00 – 12.00 Uhr 
  
Es ist für alle Angebote eine Anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Homepage. 

Black Friday und Cyber 
Monday: Was ist dein Preis? 
Verbraucherzentralen zeigen Preismecha-
nismen in Online-Shops und geben Tipps 
fürs Shoppen im Netz
• Online-Händler verfolgen das Surfverhal-

ten ihrer Kundinnen und Kunden und pas-
sen Preise an.

• Ein fi ktiver Online-Shop der Verbraucher-
zentralen zeigt, wie dynamische Preisge-
staltung im Netz funktioniert.

• Am Black Friday oder Cyber Monday: bes-
ser nicht auf echte Schnäppchen speku-
lieren.

Ende November rufen viele Händler zur 
großen Rabattschlacht. Anlässlich von 
„Black Friday“ und „Cyber Monday“ 
lockt vor allem der Online-Handel mit 
Preisnachlässen. Doch welche Waren 
und Dienstleistungen Verbraucher:in-
nen zu welchen Preisen in Online-Shops 
sehen, kann von vielen Faktoren abhän-
gen. Die Verbraucherzentralen stellen 
die Angebots- und Preismechanismen 
im Online-Handel in einem fi ktiven Shop 
unter www.wasistdeinpreis.de erstmals 
anschaulich dar und geben Tipps für das 
Shoppen im Netz. 
  
Einheitspreise und ein Standardsortiment 
gehören beim Online-Shopping längst der 
Vergangenheit an. Gerade zu Aktionstagen 
ändern Online-Shops regelmäßig die Preise 

für Teile ihres Sortiments. Oftmals spielt da-
bei der Zeitpunkt des Kaufs eine Rolle, die 
Preise der Konkurrenz und zunehmend auch 
die Nutzer:innen selbst. Denn Online-Händ-
ler kennen heute das Surfverhalten ihrer 
Kundschaft, ihre Interessen, vorab durch-
geführte Kaufrecherchen, aber auch Stand-
orte. Das kann beispielsweise dazu führen, 
dass bestimmte Artikel in Shops besonders 
prominent platziert werden und andere 
eher nicht. 
  
Tipps fürs Shoppen im Netz 
Wer online einkauft, sollte sparsam mit sei-
nen persönlichen Daten umgehen und An-
gebote vor dem Kauf vergleichen. Das sind 
die Tipps der Verbraucherzentralen: 

• Regelmäßig Cookies löschen: So ist es 
für Shop-Betreiber schwerer, Profi le von 

AUS DEN SCHULEN

DIE PARTEIEN INFORMIEREN

CDU-Ortsverband Schliengen 
Einladung zum Glühweinplausch
Liebe Freunde, Mitglieder & Interessierte, 
das Jahr 2021 neigt sich schon dem Ende zu. 
Daher ergeht eine herzliche Einladung zum 
gemeinsamen Beisammensein, Austausch 

und Geselligkeit, bei einem ungezwunge-
nen Glühweinplausch, am Mittwoch, den 
01.12.2021, ab 19:00 Uhr, im Weingut Bü-
chin (Schliengen), im Außenbereich unter 
dem Innenhof-Vordach.  

Ich bitte um Einhaltung der zu diesem 

Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften 
(2G-Nachweispfl icht) und freue mich auf ei-
nen gemütlichen Abend. 
Herzliche Grüße 

Gerrit Höveler
Vorsitzender CDU Schliengen 

INFORMATIONEN ZUM ALLTAG
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Suchst Du eine neue

Herausforderung?
                  

                  
        Du willst Dich sinnvoll und

Herausforderung?
                  

                  
        Du willst Dich sinnvoll und

Herausforderung?

gesellschaftlich relevant engagieren, Dich beruflich umorientieren 

oder planst Deinen Wiedereinstieg? Dann bist Du bei der

Christophorus-Gemeinschaft genau richtig!

Die Christophorus-Gemeinschaft mit Standorten in Müllheim

und Kandern unterstützt und begleitet Menschen mit unterschied-

lichem Assistenzbedarf mit vielfältigen Angeboten zur Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt.

Wir suchen pädagogische, therapeutische und pflegerische 

Fach- und Assistenzkräfte in Voll- und Teilzeit – gerne auch

als Quereinsteiger – sowie ehrenamtliche Kräfte. Darüber

hinaus bieten wir Studien- und Ausbildungsplätze in verschie-

denen sozialen Berufen und sind FSJ- bzw. BFD-Einsatzstelle.

Weitere Informationen findest Du im Internet auf

www.christophorus-gemeinschaft.de

oder Tel. 07631 1831 100. Wir freuen uns auf Dich!

Käuferinnen und Käufern zu erstellen. 
Mit den richtigen Einstellungen lassen 
sich Cookies auch automatisch löschen, 
wenn das Browser-Fenster geschlossen 
wird.

• Sich unsichtbar machen: Individuelle 
Einstellungen am Browser liefern ei-
nen oft einzigartigen „Fingerabdruck“. 
So lassen sich Nutzerprofi le eindeutig 
zuordnen. Wer das verhindern möchte, 
sollte im Inkognito-Modus surfen und 
die IP-Adresse verbergen. Add-ons im 
Browser können zusätzlich helfen, die 
Datenübermittlung an Website-Betrei-
ber zu unterbinden.

• Kaufen, wenn andere nicht kaufen: 
Sinkt die Nachfrage, fällt auch der Preis. 
Wer schon im Herbst das besorgt, was 
er im nächsten Frühjahr braucht, zahlt 
meistens weniger. Vor allem Kleidung 
wird je nach Jahreszeit günstiger oder 
teurer. Aber auch Möbel, Garten- und 
Sportgeräte oder Reisen haben zu be-
stimmten Zeiten Saison. Preischarts zei-
gen, wie sich der Preis für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung in letzter Zeit 
entwickelt hat.

• „Secret Deals“ und Superschnäppchen 
links liegen lassen: Was Online-Shops 
versuchen als exklusives Schnäppchen 
zu verkaufen, kann in Wahrheit sogar 
teurer sein als ein reguläres Angebot. 
Exklusivität heißt nicht zwingend auch 
bessere Preise.

• Kaufentscheidung gut überlegen: 
Unabhängig von den Preisen, die On-
line-Shops aufrufen, sollte man sich 
klarmachen, was ein Produkt oder eine 
Dienstleistung einem wirklich wert ist. 
Wie viel bin ich bereit zu zahlen? Und: 
Braucht man die Sache wirklich? Erst 
dann auf den Bestellen-Button klicken.

Weitere Informationen: Der fi ktive On-
line-Shop der Verbraucherzentralen #wa-
sistdeinpreis mit dynamischen Angebots- 
und Preismechanismen ist erreichbar unter 
www.wasistdeinpreis.de. Weitere Informati-
onen zum Thema sind zu fi nden unter http://
www.vz-bw.de/wasistdeinpreis. 
Der Online-Shop #wasistdeinpreis und 
die Begleitinformationen wurden im bun-
desweiten Projekt „Wirtschaftlicher Ver-
braucherschutz“ erstellt und durch das 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz gefördert. 
 

Gewerbliche Schulen Waldshut 

Technikerausbildung in 
Waldshut ab Herbst 2022  
Einladung zur persönlichen Information 

An den Gewerblichen Schulen Waldshut 
beginnt im September 2022 ein neuer Lehr-
gang zum/zur „Staatlich geprüften Techni-
ker/in“. Mit dem Abschluss erwerben die 
Techniker/-innen gleichzeitig die Fachhoch-
schulreife. 

Das Angebot richtet sich an Interessenten 
mit abgeschlossener Metall- oder Elektrobe-
rufs-ausbildung und mindestens einein-
halbjähriger Berufspraxis. Die unterschied-
lichen Vorbildun-gen werden während der 
zwei Jahre dauernden Ausbildung in spezi-
ell zugeschnittenen Fächern ausgeglichen. 

Finanzierungshilfen nach BAföG sind mög-
lich. Anmeldungen oder individuelle Anfra-
gen können jederzeit an die Gewerblichen 
Schulen Waldshut, Friedrichstraße 22‚ 79761 
Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/884-400 ge-
richtet werden. Weitere Informations- und 
Kontaktmöglichkeit: www.gs-wt.de 

Zusätzlich lädt die Schule zu einer unver-
bindlichen Information mit Besichtigung 
der Labore und Einrichtungen ein. Künftige 
Lehrer werden an diesem Abend gerne Ihre 
Fragen beantworten. Termin: Dienstag, 30. 
November 2021, Zeit: 19:00 Uhr, Raum: 
105 (EG) 

Suchst Du eine 
neue Herausforderung? 
Du willst Dich sinnvoll und gesellschaft-
lich relevant engagieren, Dich berufl ich 
umorientieren oder planst Deinen Wie-
dereinstieg?  
Dann bist Du bei der Christophorus-Ge-
meinschaft genau richtig! Die Christopho-
rus-Gemeinschaft mit Standorten in Müll-
heim und Kandern unterstützt und begleitet 
Menschen mit unterschiedlichem Assistenz-
bedarf mit vielfältigen Angeboten zur Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und der 
Arbeitswelt. 

Wir suchen pädagogische, therapeutische 
und pfl egerische Fach- und Assistenzkräfte 
in Voll- und Teilzeit – gerne auch als Quer-
einsteiger – sowie ehrenamtliche Kräfte. 
Darüber hinaus bieten wir Studien- und 
Ausbildungsplätze in verschiedenen sozia-
len Berufen und sind FSJ- bzw. BFD-Einsatz-
stelle. 

Weitere Informationen fi ndest Du im Inter-
net auf www.christophorus-gemeinschaft.
de oder Tel. 07631 1831 100. Wir freuen uns 
auf Dich 

AUS DEN VEREINEN

Landfrauen 
Schliengen  

Traditionell zur Adventszeit 
backen wir wieder unsere 
beliebten Weihnachtsbrötchen 
und Linzertorten. 
Diese werden wir dann am Sonntag, 05. 
Deztember 2021, vor der Volksbank/Nidauer 
Platz in Schliengen von 11 - 15 Uhr verkaufen. 
Bestellungen werden gerne vorab telefonisch 
unter der Telefonnummer 07635/2420, Brigit-

Musikverein 
Eggenertal e.V.

Jahreskonzert - 
Musikverein Eggenertal 
Leider müssen wir unser geplantes Kon-
zert für Samstag, 27. November 2021, 
absagen. Wir hoff en und wünschen uns, 
dass wir Ihnen dieses tolle Konzert im 
nächsten Jahr präsentieren können. 

Bleiben Sie bis dahin gesund! 

Ihr Musikverein Eggenertal 

te Bächle, oder 07635/9853, Anita Schöpfl in, 
entgegengekommen. Bei Bedarf und telefo-
nischer Absprache können die Plätzchen und 
Linzertorten auch gerne geliefert werden. 
Beim Backen werden selbstverständlich alle 
aktuellen Hygienevorschriften bezüglich des 
Coronavirus einhalten. Wie jedes Jahr wird 
der Erlös gespendet. 

Wir wünschen allen viel Gesundheit und 
eine besinnliche Weihnachtszeit! 

Brigitte Bächle und das ganze Vorstands-
team 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Freundeskreis 
Schloss Bürgeln

Jahresbericht  
Ende Oktober konnte der Vorsitzende des 
„Freundeskreises Schloss Bürgeln“, Werner 
Bundschuh, die Mitglieder des Vereins na-
hezu vollzählig – unter Corona-Bedingun-
gen – auf Bürgeln begrüßen. Stefan Langer 
referierte in seinem Kassenbericht über die 
getätigten Spenden und Unternehmungen 
und fasste in seiner Aufstellung auch die 
Ausgaben seit der Gründung des Vereins 
vor 8 Jahren zusammen. Insgesamt ergab 
dies eine Summe von 102.421,72€, die der 
Verein mit vielseitigen Aktivitäten erwirt-
schaften und für caritative Zwecke zur Ver-
fügung stellen konnte.Die Kassenprüfer Ralf 
Gebhardt und Ralph Schöpfl in hatten an der 
Kassenführung nichts zu beanstanden, so 
dass Bürgermeister Dr. Christian Renkert die 
Entlastung beantragen konnte, die einstim-
mig von den Mitgliedern erteilt wurde. 

Bei den Neuwahlen wurde der bisherige 
Vorstand bestätigt, neben dem Vorsitzen-
den Werner Bundschuh und Kassenwart 
Stefan Langer ebenso Dr. Volker Breu als 2. 
Vorsitzender und Martin Vollmer als Schrift-
führer. Auch die Kassenprüfer werden ihr 
Amt weiter ausüben. 

Zahlreiche Hilfsmaßnahmen konnte der 
Verein auch in diesem Jahr wieder in Angriff  
nehmen. Für ein behindertes Kind wurde die 
Anschaff ung eines »Autolifters« ermöglicht, 
einer vom Schlaganfall heimgesuchten Per-
son, deren Krankenkasse die Therapie nicht 
übernahm, sprang der Verein zur Seite und 
bezahlt seit Ende letzten Jahres die Kosten. 
Erheblich weniger betrug die Hilfsmaßnah-
me für eine bedürftige Person, die sich keine 
neuen Kleider leisten konnte. 

Auch Schloss Bürgeln wurde mit einer Spen-
de über 2000€ unterstützt. Dem Verein Bür-
geln-Bund fehlen sowohl Einnahmen aus 
den Eintrittsgeldern als auch aus der Ver-
mietung des Gleichenstein-Saales. Letztere 
betragen ansonsten ein Drittel des jährli-
chen Budgets. 

Auch dieses Jahr, wo bei uns die Weihnachts-
märkte nicht stattfi nden können und auch 
der Verein auf diese Einnahmen verzichten 
muss, wird die einheimische Gruppe der 
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ un-
terstützt. Die 1500€ dienen dem Transport 
der über eintausend Sachspenden, die Ger-
di Krüsselin aus Schliengen und ihre Mitar-
beiterinnen gesammelt oder aus Geldspen-
den angeschaff t und verpackt haben. Diese 
Päckchen gehen in östliche Länder bis nach 
Moldawien und werden von dortigen Kir-
chengemeindemitgliedern an Kinder ver-
teilt werden, von denen viele noch nie ein 
Weihnachtsgeschenk erhalten hatten. Co-
rona hat die Not noch zusätzlich vergrößert, 
viele Menschen sind arbeitslos und die Kin-
der ohne Homeschooling oft zuhause. 

Jedes Jahr besucht der Freundeskreis heimi-
sche Betriebe, vor kurzem erst das Weingut 
Blankenhorn, dessen Bauaktivitäten unter 

dem neuen Besitzer in der Mitte Schliengens 
seit längerer Zeit zu sehen sind und langsam 
dem Ende zugehen. Dabei ging es nicht nur 
um Wein, auch die anspruchsvolle Restauri-
erung innen wie außen wurde besichtigt. 

Doch manch andere Aktivität konnte in die-
sem Jahr nicht stattfi nden. Ein Besuch beim 
Schweizer Rat in Bern oder eine interessante 
gemeinsame Veranstaltung auf Bürgeln mit 
der Sommelière Natalie Lumpp und Pfarrer 
Ralf Otterbach aus Niedereggenen zum The-
ma „Wein“ mussten gestrichen werden. 

Vielleicht klappt es im nächsten Jahr. 
  

Schatzmeister Stefan Langer überreicht den 
Scheck an Gerdi Krüsselin, unterstützt vom 
Vorstandsmitglied Martin Vollmer (ganz 
rechts). 
  
 

Sportfreunde 
Schliengen

Ergebnisse 

Herren 1
FC Hauingen - SF Schliengen 2:1 
(Abdoulaye Traore) 
  
Herren 2
SF Schliengen 2 - SC Kleinkems 5:4 
(Lukas Amann 2, Robin Jörgensen, 
Jan Riegert, Jan Sielaff ) 

C-Juniorinnen
SC Haagen (7er) - 
SG Müllheim 2:5 

C-Junioren
SG Efringen-Kirchen - 
SG Bamlach-Rheinweiler-Schliengen 0:2 
(Adrian Steininger, Noah Koehly)

Spiele der nächsten Woche 

Samstag, 27. November 2021
B-Junioren - 14:00 
Spielort Schliengen
SG Schliengen - TuS Binzen 2 

Samstag, 27. November 2021
Herren - 17:00
SF Schliengen - FC Wittlingen 2

 

SV Liel-
Niedereggenen

Vergangene Spiele 

E-Junioren | Kleinfeldklasse 
FC Huttingen – SV Liel-NE 3:11 
  
D-Junioren | 1. Kreisliga (A) 
SV Liel-NE – FC Steinen-Höllstein 11:0 
  
B-Junioren | Bezirksliga 
SG Hausen – SG Liel-NE 4:0 
  
Herren | Kreisliga A 
TuS Binzen – SV Liel-NE 8:0 
  
A-Junioren | 1. Kreisliga (A) 
SG Dinkelberg – SG Kandern  1:4 
  
  

Kommende Spiele  

Samstag, 27.11.2021 
B-Junioren | Bezirksliga 
FV Lörrach-Brombach – SG Liel-NE 12:30 Uhr 
  
Herren | Kreisliga A 
SV Liel-NE – TuS Lörrach-Stetten 17:00 Uhr 

Liebe Fußball-Zuschauer 
der SFS-Heimspiele & Besucher 
unseres Clubheims,
aktuell gilt die CoronaVO-Alarmstufe, 
weshalb für alle Besucher/Zuschauer 
auf dem gesamten Sportgelände die 
bekannte 2G-Regelung gilt. Wir bitten 
die Nachweise mitzuführen und auf 
Verlangen vorzuzeigen, es werden bei 
den Heimspielen Kontrollen stattfi n-
den!
Für unsere Vereinssportler gilt auf dem 
Fußballplatz die 3G+-Regelung (PCR!), 
der Zutritt zu den Kabinen und Club-
heim ist nur unter 2G-Vorraussetzun-
gen erlaubt.
Wir bitten um Verständnis, bleiben 
sie alle gesund.
Vorstandschaft SF Schliengen 1919 
e.V.

Ausgenommen von 2G & 3G+:
-  Kinder, Schüler (Schülerausweis)
-   unter 17 Jahre, die nicht mehr 

zur Schule gehen (negativer Anti-
gen-Test erforderlich)

-   Schwangere/Stillende (negativer 
Antigen-Test erforderlich) 
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Bogensportclub 
Markgräfl erland

Vier Kreismeistertitel 
für den BSCM 
Bei den Kreismeisterschaften des Markgräf-
ler Sportschützen Kreises am 14.11.2021 in 
Gresgen waren die Bogenschützen des Bo-
gensportclubs Markgräfl erland im Einsatz. 
Gleich bei seinem ersten Turnier gewann 
Vincent Mittmann (U12 Compound) den 
Kreismeistertitel. Ebenfalls den Titel sichern 
konnten sich Isabel Morawietz (Damen 

Blankbogen), Dr. Rolf Tittmann (Compound 
Master) und Marcia Bingemer (U17 Com-
pound). 

Marcia Bingemer,mit ihren 14 Jahren, konn-
te sich hierbei nach einem spannenden 
Wettkampf mit 2 Ringen Vorsprung gegen 
die mehr als zwei Jahre älteren männlichen 
Konkurrenten durchsetzen. Einen zweiten 
Platz gab es noch für Peter Haack (Blankbo-
gen Master) sowie einen 4. Platz von Klaus 
Wohlschlegel (Blankbogen Master). Die 
Meisterschaft war perfekt von der SG Zell 
i.W. organisiert, es galt eine strenge 2G Co-
rona Regelung und es wurde stetig gelüftet. 
Der BSCM bedankt nochmals recht herzlich 
beim Ausrichter:

des 
redaktionellen Teils
ENDE 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de
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Hauptstr. 35  •  79400 Kandern  •  Tel. 07626 9778921  •  www.opti-mo.de
Aktion im November - ...”das Beste zum Schluss”...
Kunststoffgleitsichtgläser, Individualqualität (High End Produkt), auch in dünneren Glasmaterialien,
verschiedenen Tönungen - auch phototrop- und diversen Beschichtungen (z.B. Lotus-Super-
entspiegelung) zu absoluten Sonderpreisen, z.B.: dünneres Kunststoffgleitsichtglas (n=1.6), 
Blaufilter, Hart, Lotus-Superentspiegelung Paar € 739,00 (sph.+9,0/-12,0 cyl.4,0 Add. 0,75-3,0)

Praxis für Kosmetik und Fußpflege
Tel. 0152 541 62 704

I. Schamberger - Hebelstr. 33 - 79379 Müllheim

Praxis für Paar- und Familientherapie in Buggingen
- für Selbstzahler -

Marita Riedlin-Fochler - Dipl. Heilpädagogin 
Tel. 07631-4221 •  www.paar-familien-therapie-buggingen.de

oder neue Hardware & Software, wir helfen Ihnen weiter.

grosser-IT     ...Mehr als nur IT
Bad Bellingen  Tel.: 07635-8249-699  e-mail: info@grosser-it.de  www.grosser-IT.de

Qualitätsschnäppchen
bis Mitte Dezember

20 - 30 % Rabatt
• Kopfkissen
• 4 Jahreszeitendecken
• Makosatin Bettwäsche
• Spannbetttücher in allen Größen

• Molton Matratzen-Auflagen
Über 115 Jahre 

Raumausstattung

Bächle
79418 Schliengen, Eisenbahnstraße 11

Telefon 07635/473 • gegenüber Gasthaus Krone

Å Å

ÅÅ





Nette vierköpfige Familie in Schliengen sucht 
zuverlässige und tatkräftige

Unterstützung in Einfamilienhaus
und/oder Garten, 14-tägig für 3 Stunden und nach Absprache.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf  •  0151 - 56 03 54 10

Urologische Gemeinschaftspraxis in Müllheim sucht ab sofort 

Medizinische Fachangestellte (m/w/d) 
in Teilzeit- oder Vollzeitanstellung. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung oder Anfrage an
info@urologie-muellheim.de 

Reinigungsfachkraft (w/m/d) gesucht 
in Teilzeit 50 %

für die Autobahnmeisterei Efringen-Kirchen.

Weitere Infos auf der Internetseite der Autobahn GmbH 
des Bundes: https://www.autobahn.de/karriere 

Mitarbeiter m/w/d 
Verkauf Wochenmarkt / Auslieferung / Gemüsebau 

ab sofort gesucht, Voll- oder Teilzeit. 
Bioland-Gärtnerei Riedlingen

info@obstgemueseriedlingen.de  •  07626 / 84 54

Suchen Rebflächen zum Kauf, 
auch schwierige Steilhanglagen. 

Bitte kontaktieren Sie uns unter: 
Frau Larissa Gehrmann, Tel.: 0172 53 78 292 oder 

E-Mail: larissa.gehrmann@auterroir.com 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



Lokal gut beraten Special
622 NEUENBURG  AUGGEN  BADENWEILER  MÜLLHEIM  BUGGINGEN  SCHLIENGEN  HEITERSHEIM



Lokal gut beraten Special
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07633/93336-50
E-Mail primo@verlagsbuero-rappenecker.de

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 07631 - 904 97 64,  mobil: 0174 - 3 34 74 85



Meine Vorträge finden statt am Donnerstag, 02.12.2021

Die Haut verrät uns 
wenn innere Organe erkrankt sind

Die „hauseigene“ Abwehr 
aufbauen und stärken

Aufgrund der Corona-Regeln bitte ich um telefonische Anmeldung!

In unserer Praxis werden alle Coronaschutzmaßnahmen
eingehalten, so dass Sie uns auch weiterhin mit einem

sicheren Gefühl aufsuchen können.

Wir freuen uns auf Sie!

Corona-Impfaktion der Kassenärztlichen
Vereinigung Baden-Württemberg KVBW

Wann: Samstag, 27. November 2021, 8 - 12 Uhr
Wo: Arztpraxis Hoffmann-Hotz, Hebelweg 2, 79415 Bad Bellingen
Wer: Dr. Franke (Auggen), Dr. Frey (Obereggenen), 
Dr. Harris (Zizingen), Hoffmann-Hotz, Dr. Moser (Schliengen)
Was: Corminaty von Biontech/Pfizer
Wen: alle Ungeimpften, Booster: alle Risikogruppen u. über 60 Jahre

Keine Anmeldung! Ausweis, Impfpass, Krankenkassenkarte
bitte unbedingt mitbringen. Für Erstimpfung bitte „Anamnesebogen“
und „mrna-Impfstoffaufklärung“ ausgefüllt mitbringen (siehe www.rki)



Der LEISELHEIMERHOF
Superangebot

2 Übernachtungen mit Frühstück
Sekt zum Empfang

2 x Abendessen
149,- € pro Person

Fam. Frey und Güthlin, 79361 Sasbach-Leiselheim
Tel. 0 76 42 / 92 89 20

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 
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Was?   Wann?   Wo?
VERANSTALTUNGEN, TERMINE, TIPPS, INFOS

Angesichts der rasch steigenden Inzidenzwerte 

müssen Veranstaltungen in der Gemeinde wie-

der vermehrt abgesagt werden. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wir bit-

ten Sie weiterhin um Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln. 

Ihnen allen ein schönes 1. Adventswochenende 

und bleiben Sie weiterhin gesund. 

 SCHLOSS BÜRGELN 
Winteröff nungszeiten auf Schloss Bürgeln 

Ab 15. November 2021 fi nden die Schlossführungen am Samstag 
und Sonntag jeweils um 14, 15 und 16 Uhr statt. 

Witterungsbedingte Änderungen müssen wir uns vorbehalten. 

Im Januar 2022 bleibt das Schloss für Besichtigungen komplett ge-
schlossen. 

Infos zu Konzerten, Sonderführungen etc. fi nden Sie unter: www.
schlossbuergeln.de. Die Schlossverwaltung erreichen Sie Montag, 
Mittwoch und Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs von 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 07626 237 oder 
per E-Mail: direktion@schlossbuergeln.de 

Das Schloss-Stübli unter Leitung von Familie Bruneau hat ab 18. No-
vember 2021 folgende Öff nungszeiten: 

Donnerstag und Freitag von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr warme Küche. 

Samstag und Sonntag von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr warme Küche. 

In der Zeit vom 01.01.2022 bis 16.02.2022 hat das Restaurant Be-
triebsferien. 

Telefonisch erreichen Sie das Schloss-Stübli unter 07626 293 
oder per Mail info@schloss-stuebli.de 

  Ausstellung „Triebwerke“ von Marco Schuler im 
Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen 

Die Werke von Marco Schuler sind in öff entlichen Sammlungen wie 
Staatsgalerie, Stuttgart, Lenbachhaus, München, Pinakothek der Mo-
derne, München, Städtische Galerie Villingen-Schwenningen oder 
dem Zeppelinmuseum, Friedrichshafen, zu sehen. Nun auch in Mau-
chen, wo Schuler seit 13 Jahren lebt. 

Im Weingut ist ein kleiner Einblick in das vielfältige Werk Schulers zu 
sehen und können zu den Öff nungszeiten des Weingutes besichtigt 
werden. 

Infos unter weingut@laemmlin-schindler.de oder Tel. 07635 440. 

Menschen für Menschen Schliengen 
Bewegungstreff  im Freien bis auf weiteres abgesagt 

Ab 1. Dezember 2021 sind alle Aktivitäten der Gruppe Menschen 
für Menschen Schliengen wegen der aktuellen Coronalage bis 
auf weiteres abgesagt. Wir werden Sie über das Mitteilungsblatt 
informieren, ab wann unsere Aktivitäten 
wieder stattfi nden können. 
Gruppe Menschen für Menschen Schli-
engen und die Anleiterinnen des Bewe-
gungstreff  Schliengen 


